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Plakatierung effektiv regulieren 

 

Der Rat wird gebeten zu beschließen:  

1. Die Verwaltung wird beauftragt eine Satzung zu entwerfen, die das Plakatie-

ren besonders zu Wahlkampfzwecken auf ein Minimum reduziert. 

2. Die Stadt erwirbt zwölf Plakatwände und stellt diese zum Zweck der Wahlwer-

bung auf. 

 

Begründung  

Bei den letzten Wahlen uferte die Walwerbung mit Plakaten regelrecht aus, so dass 

viele Mitbürgerinne und Mitbürger sich geradezu belästigt fühlten. Zudem verursacht 

ein solch massives Plakatieren eine große Menge an unnötigem Müll.  

Häufig werden Plakate an Stellen aufgestellt und angebracht, an denen dies nicht 

erlaubt ist. Die notwendige Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeiten durch die Stadt 

bindet Personal, das an anderer Stelle nötiger gebraucht würde. Ein besonderes Är-

gernis ist es zudem, wenn, wie häufig geschähen, die Plakate nicht innerhalb der 

vorgeschriebenen drei Tage abgenommen werden, sondern die Stadt noch Wochen 

später verschandeln. In der Vergangenheit musste auch der Bauhof schon beauftragt 

werden die hängengebliebenen Plakate zu entfernen. 

 

Fraktion B 90/Die Grünen  
im Rintelner Stadtrat 
 
 
 

 

Christoph Ochs 
 
Bartelsweg 29 
31737 Rinteln 
 
Fon: 05751 8790479 
Mail: ochs.christoph@gmail.com  
Web: gruene-
schaumburg.de/gruene- kreis-
tagsfraktion  
 
 
20.09.2018 

mailto:ochs.christoph@gmail.com
http://www.gruene-schaumburg.de/gruene-kreistagsfraktion
http://www.gruene-schaumburg.de/gruene-kreistagsfraktion
http://www.gruene-schaumburg.de/gruene-kreistagsfraktion


 

 
 

Dass dies nicht sein muss zeigt das Beispiel Bad Eilsen, wo nur an wenigen zentra-

len Orten Wahlplakate zu finden sind. 

Analog dazu schlagen wir daher vor, dass insbesondere das Aufhängen von Plaka-

ten an Laternen untersagt und auch das Anbringen / Aufstellen sonstige Wahlwer-

bung stark beschränkt wird. Damit Wahlwerbung dennoch erfolgen kann, werden 

wieder zentrale Plakatwände angeschafft und aufgestellt, die dann für die Wahlwer-

bung genutzt werden können. Über den Aufstellungsort entscheidet der jeweilige 

Ortsrat. 


